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Satzung  
 

der 

 

Gemeinschaft der Energieberater im Landkreis Calw e.V. 
 
 

 
§ 1   Name und Sitz des Vereins 

 

1. Der Verein führt den Namen „Gemeinschaft der Energieberater im Land-
kreis Calw e.V.“  

 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Calw.  
 
 
§ 2   Gemeinnützigkeit, Zweck, Aufgaben  

 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-

cke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 

 
2. Zweck des Vereins ist die Förderung des Umweltschutzes sowie die Förde-

rung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz. 
 
  Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht  durch die Gewährleistung 

und Durchführung einer objektiven, unabhängigen und qualifizierten 
Erstberatung der Bürgerinnen und Bürger in einer kostenlosen Energie-
sprechstunde.  

 
 Mit dieser Beratung soll ein Beitrag zur Reduzierung klimaschädigender 

Stoffe in der Atmosphäre und zum verstärkten Einsatz erneuerbarer Ener-
gie geleistet werden.  

 
3. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke.  
 
4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Ver-
eins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden.  

 
5. entfällt (s. § 17, Absatz 3) 
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§ 3   Erwerb der Mitgliedschaft  
 

1. Mitglied des Vereins kann jede Energieberaterin und jeder Energiebera-
ter werden, der seinen Firmensitz im Kreis Calw hat oder bei einer Firma 
im Kreis. Calw voll beschäftigt ist, die Gewähr der wirtschaftlichen Unab-
hängigkeit und weisungsunabhängigen Arbeit bietet und folgende Qua-
lifikation nachweisen kann: 

 
 ∗ Zertifizierung des Landesverbands der Gebäudeenergieberater In-

genieure Handwerker (GIH) Baden-Württemberg, 
 ∗ Zulassung mit Zulassungsnummer des Bundesamts für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA), 
 ∗ Zusatzqualifikation des Instituts Fortbildung Bau gGmbH - IF-Bau   
  
 Der Vorstand ist ermächtigt, hierzu weiterführende Regelungen in einer 

Geschäftsordnung zu treffen. 
 
2. Andere Personen oder juristische Personen können als passive Mitglieder 

dem Verein beitreten.   
 
3. Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmit-

glieder auf Lebenszeit ernennen.  
 
4. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Auf-

nahmeantrag, der an den Vorstand zu richten ist.  
 
5. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Er-

messen. Er teilt dem Antragsteller die Aufnahme oder die Ablehnung sei-
nes Antrags schriftlich mit.   

 
 
§ 4   Beendigung der Mitgliedschaft  
 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mit-
gliederliste oder durch Austritt aus dem Verein.  

 
2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. 

Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahrs erklärt werden, wo-
bei eine Kündigungsfrist von 2 Monaten einzuhalten ist.   

 
3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste 

gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit 
der Zahlung des Mitgliedsbeitrags oder von Umlagen im Rückstand ist.  

 
 Eine Streichung von der Mitgliederliste ist auch dann möglich, wenn sich 

gesicherte Hinweise auf die mangelnde Qualifikation zur Erfüllung des 
Vereinszwecks ergeben.  
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 Der Beschluss des Vorstands über die Streichung muss dem Mitglied mit-

geteilt werden. Gegen den Beschluss ist kein Rechtsmittel gegeben.  
 
4. Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins 

verletzt, kann es durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausge-
schlossen werden. Vor Beschlussfassung des Vorstands muss dem Mit-
glied rechtliches Gehör gewährt werden.  

 
 Der Beschluss des Vorstands ist dem Mitglied schriftlich begründet mitzu-

teilen. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitglie-
derversammlung binnen einem Monat nach Zugang des Beschlusses 
beim Vorstand einlegen. Der Vorstand hat binnen zwei  Monaten nach 
fristgemäßer Einlegung der Berufung eine Mitgliederversammlung einzu-
berufen, die abschließend über den Ausschluss entscheidet. Bis dahin ru-
hen sämtliche Rechte und Ehrenämter des vom Vorstand ausgeschlos-
senen Mitglieds.  

 
 
§ 5   Mitgliedsbeitrag und  Umlagen 

 

1. Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzierung 
besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten 
des Vereins können Umlagen erhoben werden.  

 
2. Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen und  Umlagen  werden von der 

Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 
3. Ehrenmitglieder haben alle Mitgliedschaftsrechte; sie sind von der Pflicht 

zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit. 
 
4. Der Vorstand kann in Einzelfällen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz 

oder teilweise erlassen oder stunden. 
 
 
§ 6   Rechte und Pflichten der Mitglieder  

 
1. Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen des Ver-

eins zu benutzen und an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.  
 
2. Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Betätigung im Verein die Satzung 

und Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu beachten, sowie die För-
derungspflicht, sich für das gemeinsame Ziel und den Zweck des Vereins 
einzusetzen.  
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§ 7   Organe des Vereins  
 

 Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  
 
 
§ 8   Mitgliederversammlung  
 

1. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Eine Aus-
übung des Stimmrechts durch einen Dritten ist ausgeschlossen.  

 
2. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:  
 
 a) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands  
 b) Entlastung des Vorstands 
 c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge und Umla-

gen  
 d) Wahl und Abwahl des Vorstands  
 e) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung 

des Vereins 
 f) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbe-

schluss des Vorstands 
 g) Wahl des Kassenprüfers 
 h) Ernennung von Ehrenmitgliedern  
 
 
§ 9   Einberufung der Mitgliederversammlung  

 
1. Im ersten Quartal eines jeden Jahres soll die ordentliche Mitgliederver-

sammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 
Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegan-
gen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt 
gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand 
fest.  

 
2. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederver-

sammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung 
beantragen, worauf der Versammlungsleiter zu Beginn der Mitgliederver-
sammlung über die beantragte Ergänzung abstimmen lässt. Zur Aufnah-
me dieses Antrags in die Tagesordnung ist eine Mehrheit von 2/3 der ab-
gegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Satzungsänderungen sowie 
Anträge zur Abwahl des Vorstands müssen den Mitgliedern mit dem Ein-
ladungsschreiben zur Mitgliederversammlung schriftlich bekannt gege-
ben werden; ansonsten sind sie unzulässig.  
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§ 10  Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 

 Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung einberufen. Sie muss einberufen werden, wenn das Interesse des 
Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von 1/10 der Mitglieder 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand ver-
langt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die 
Vorschriften für die ordentliche Mitgliederversammlung entsprechend.  

 
 
§ 11  Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  
 

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinde-
rung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vor-
standsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt 
die Versammlung den Versammlungsleiter. Steht der Versammlungsleiter 
zur Wahl eines Amtes an, so ist für die Dauer des Wahlgangs und der vor-
hergehenden Diskussion die Versammlungsleitung an einen Wahlleiter zu 
übertragen, der von der Versammlung zu wählen ist.  

 
2. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstim-

mung muss geheim durchgeführt werden, wenn ein erschienenes 
stimmberechtigtes Mitglied dies beantragt.  

 
3. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter 

kann Gäste zulassen.  
 
4. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der er-

schienenen Mitglieder beschlussfähig.  
 
5. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfa-

cher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen 
gelten immer als ungültige Stimmen und bleiben für das Abstimmungser-
gebnis außer Betracht. Entscheidend sind nur Ja- und Nein-Stimmen.  

 
6. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen 

gültigen Stimmen erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins 
kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden, wobei 
hierzu die schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversammlung nicht 
erschienenen Mitglieder innerhalb eines Monats gegenüber dem Vor-
stand erklärt werden kann.  
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7. Bei Wahlen ist derjenige gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erhalten hat. Wenn von mehreren Kandidaten 
niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält, 
so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen er-
halten haben, eine Stichwahl statt, wobei dann derjenige gewählt ist, 
der mehr Stimmen als der Gegenkandidat erhalten hat. Bei gleicher 
Stimmenzahl entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende 
Los.  

 
8. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzuneh-

men, das vom jeweiligen Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu 
unterzeichnen ist. Bei Satzungsänderungen ist der genaue Wortlaut zu 
protokollieren.  

 
 

§ 12  Der Vorstand  
 

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem 2. und 3. 
Vorsitzenden und dem Beirat.  

 
2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch die Vorsitzenden 

vertreten. Sie sind jeweils einzelvertretungsberechtigt nach § 26 BGB.  
 
 
§ 13  Zuständigkeit des Vorstands  

 

 Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit 
sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ übertragen sind. Er ist 
ermächtigt, die Geschäftsführung an Dritte zu übertragen. Er hat insbe-
sondere folgende Aufgaben: 

 
 a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Auf-

stellung der Tagesordnung;  
 b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung;  
 c) Ordnungsgemäße Buchführung, Erstellung der Jahresberichte, Auf-

stellung eines Haushaltsplans;  
 d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern; 
 e) Festsetzung der ehrenamtlichen Entschädigungen 
 f) Empfehlung über die Höhe des Honorars der Energieberatung durch 

Mitglieder des Vereins. 
 
 
§ 14  Wahl und Amtsdauer des Vorstands  
 
 Der 1. Vorsitzende, der 2. und 3. Vorsitzende werden von der Mitglieder-

versammlung für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet von der Wahl 
an, gewählt. Der Landkreis Calw entsendet Beiratsmitglieder. 
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 Der Vorstand bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Eine 

Wiederwahl ist zulässig. Die Vorsitzenden sind einzeln zu wählen. Vor-
standsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Scheidet ein 
Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand während seiner Amtszeit aus, so 
wählt der verbliebene Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausge-
schiedenen den sogleich beim Amtsgericht anzumeldenden kommissari-
schen Nachfolger. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer 
Person ist unzulässig. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet 
auch das Amt eines Vorstandsmitglieds.  

 
 
§ 15  Sitzung und Beschlüsse des Vorstands  

 
1. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
2. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in der Vorstandssitzung, die vom Vor-

sitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. oder 3. Vorsitzenden, einbe-
rufen und geleitet wird. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll ein-
gehalten werden. Eine Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu 
werden. Die Einberufung kann schriftlich oder per eMail erfolgen.  

 
3. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglie-

der, darunter der Vorsitzende oder einer der stellvertretenden Vorsitzen-
den, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung.  

 
4. Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vor-

standsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung er-
klären.  

 
5. Über die Vorstandssitzungen ist ein Beschlussprotokoll zu führen.  
 
 
§ 16  Der Kassenprüfer  

 
 Ein Kassenprüfer ist von der Mitgliederversammlung für jeweils zwei Jahre 

zu wählen. Dieser hat die Aufgabe, das jeweils zurückliegende Ge-
schäftsjahr des Vereins buchhalterisch zu prüfen, wobei dem Kassenprü-
fer zur Prüfung sämtliche Unterlagen des Vereins, Rechnungen, Bankaus-
züge und dergleichen zur Verfügung zu stellen sind. Die Kassenprüfung 
soll spätestens einen Monat vor der Mitgliederversammlung abgeschlos-
sen sein.  
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§ 17  Auflösung des Vereins  
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit 
einer Mehrheit von 9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen beschlos-
sen werden.  

 
2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vor-

sitzende und einer der stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam vertre-
tungsberechtigte Liquidatoren.  

 
3. Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an 

den Landkreis Calw, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnüt-
zige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  

 
 Dies gilt entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Grund auf-

gelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  
 
 
Calw, 17. Mai 2010 


